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An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 
 

Kiel, 02. Juni 2016 
 
 
Bericht des Finanzministeriums über die Ausstellung einer Garantie zugunsten der 
hsh portfoliomanagement AöR 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
im Jahr 2009 hat die hsh finanzfonds AöR eine Zweitverlustgarantie auf ein Portfolio der 
HSH Nordbank AG gewährt. Das garantierte Portfolio besteht zu einem erheblichen Anteil 
aus Schiffsfinanzierungen in fremder Währung. Die Höhe der unter der Zweitverlustgaran-
tie abzurechnenden Verluste ist somit u.a. von der Entwicklung der entsprechenden Devi-
senkurse abhängig. 
 
Die hsh portfoliomanagement AöR wird Schiffsfinanzierungen im Wert von bis zu 6,2 Mrd. 
Euro EAD (Exposure at Default) aus diesem Portfolio übernehmen und wertschonend ab-
wickeln (vgl. Begründung zum Staatsvertrag LT-Drs. 18/3572(neu)). Zur Vermeidung der 
sich aus dem Portfolio ergebenden Wechselkursrisiken wird sie die erforderliche Refinan-
zierung in jeweiliger Währung aufnehmen. Um die Rückzahlung dieser Kredite im Rechts-
verkehr außer Zweifel zu stellen, werden die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg Ga-
rantien auf erstes Anfordern auf diese Kredite ausstellen. An sich ist das Sicherungsinte-
resse der Banken durch die Gewährträgerhaftung und Anstaltslast voll abgedeckt. Rating-
Aspekte und regulatorische Anforderungen folgend wünschen die kreditgebenden Banken 
zusätzlich eine Garantieerklärung der Länder. Dadurch kann die Anstalt günstigere Zins-
konditionen erlangen. 
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Anlässlich des Ausstellens einer Garantie durch das Land Schleswig-Holstein auf 50% des 
erforderlichen Kredites (Hamburg trägt die anderen 50%) bitte ich Sie um Kenntnisnahme. 
Die entsprechende Ermächtigung wurde im Staatsvertrag über die Errichtung der hsh port-
foliomanagement AöR erteilt. In Zukunft sollen weitere Garantien auf Refinanzierungen in 
Euro gewährt werden. Dies betrifft neben der hsh portfoliomanagement AöR die hsh fi-
nanzfonds AöR, zur Bedienung der 2009 eingegangenen Verpflichtungen.  
 
Die Länder werden sich in regelmäßigen Abständen von der hsh portfoliomanagement 
AöR über evtl. drohende Liquiditätsengpässe berichten lassen, um erforderlichenfalls zur 
Vermeidung einer Inanspruchnahme aus der Garantie gegensteuern zu können. Zusätzlich 
werden sich die Länder über den Umgang mit und Bestand an Fremdwährungspositionen 
einschließlich der Absicherung eventueller Fremdwährungsrisiken berichten lassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez. 
Monika Heinold 
 
 
 


